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1. Neue Informationspflichten gegenüber Abonnenten und Anzeigenkunden   

Bereits am 17. Mai ist, von den Medien weitgehend unbeachtet, eine neue Verordnung mit dem 
unaussprechlichen Namen Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV) in Kraft 
getreten. Betroffen von der Verordnung sind – von wenigen in der EU-Dienstleistungsrichtlinie 
genannten Ausnahmen abgesehen – alle Firmen und Personen, die Dienstleistungen in der 
Regel gegen Entgelt erbringen und zwar egal, ob diese Dienstleistungen via Internet oder in der 
Offline-Welt angeboten werden. Der Dienstleistungsbegriff ist ziemlich weit gefasst. Damit gel-
ten die neuen Vorschriften auch für Verlage im Geschäftsverkehr mit Abonnenten und Anzei-
genkunden. Die Verordnung geht auf eine EU-Richtlinie (2006/123EG) aus dem Jahr 2006 zu-
rück und ist das Ergebnis europäischer Bestrebungen, Internet-Angebote sowie Dienstleistun-
gen transparenter zu machen und den Verbraucherschutz auf dem Dienstleistungssektor zu 


